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~ n f ra g e b e a n t VI ortung 

Die Abgeordneten Dr.G red 1 a r und Genossen haben 

am 9. Dezember 1958 an den Bundesminister für Finanzen eine 

Änfrage, betreffend gesetzwidriges Vorgehen von Finanzbehörden 

bei- der Neufeststellungder Einheits\1erte per 1. Jänner 1956. 

gestellt. 

In schriftlicher Beantwortung dieser ~nfrage teilt Bundes­

minister Dr. Kam i t z folgendes mits 

"Die Finanzämter holen bei der Feststellung der Einheits~ 

werte fallweise ~uskünfte (nicht SchätZungagutachten) über 130-

denwerte bei den, Gemeinden ein, da diese oft seit Jahrzehnten 

Kaufpreissammlungen führen und somit über große Erfahrung auf 

dem Gruhdstücksmarkt verfügen. Die Finanzämter stützen sich bei' 

diesen Anfragen auf § 188 .t..bs.1 Abgabonordnung, der die Gemein­

den ausdrücklich vGrpflichtet, den Finanzämtern jede zur J)urch­

führung der Bestouerung dienliche Hilfe zu leisten. Es ist 

solbstverständl~ch, daß dio F~nanzämtor die ihnen erteilten 

Auskünfte über die BodenvJOrte nicht kritiklos hinnehmen, sondern 

im Il1teresso einer möglichst gerechton Verteilung der steuer­

lichen Lasten mit den von.anderen L.mtsstellen oder aus der 

eigenen Erfahrung ge':70nnenen Unterlagen abzustimmen haben. Die 

Feststollung der EiTIheitswerte und damit auch die Feststellung 

der Bodenwerte erfolgt demnach nicht durch die Gemeinden, son­

dern durch die Finanzämter, wobei diese die ihnen sehr geläu-
f 

figo Bestimmung des §.1 0 BewG.1955 zu beachten haben, die als 

allgemeinen Bewertungsmaßstabden gemeinen TIert, d.i. den 

Preis bestimmt p der für üin 17irtschaftsgut 1m gewöhnlichen Ge­

schäftsverkehr allgemein erzielbar ist. Die Finanzämter sind 

außerdem angeWiesen, bei der Bewertung stets von mäßigen und 

durchschnittlichen Prei'sen auszugehen. 1.us § 20 Abs'.2 Bewer­

tungsgesetz 1955 in Verbindung mit §23 Beyjertungsgesetz 1955' 

ergibt sich, daß bei der Feststellung des gemeinen Wertes die 
. , 

Wertvorhältnisse vom Hauptfeststellungszeitpunkt (1.Jänner 1956) 

zu unterstellen sind und spätere Preisbewegungen auf die ~ewertung 

keinen Einfluß haben dürfen. 

Wenn sich t~tz Beachtung dieser Vorschriften unter Umständen 

Erhöhungen der Einhoitswerte ergeben haben, so ist dies in erster 

Linio auf das allgemein bokannte 1...nstoigen der Grundstücksproise 
seit dem Jahre 1940 zurückzuführen. 
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Das Grundßtoucrgosetz 1955 'hat jedoch im § 19 durch Ermäßigung dor 

Stonormeßzahlen auf durchschnittlich ein Fünftel der bisherigen Stouer­

meßzahlen Vorsorge getroffen, daß ßrhöhungen der Grundsteuerbolastung 

grundsätzlich'nur eintreten können, soweit dioneuen Einheitswerte mohr 

als das Fünf'faohe der bisherigon Einhei tswert'c betragen. Beim Kleinhaus­

b'esitlll sind sO,1bhe Erhöhungen der "Einheitsworte äußerst selten. Bei im 

Privateigentum stehenden Gärten, deren Erhaltung wogen ihrer historischen 

Bodeutung im öffentlichen Interesse liegt, kommt die Bestimmung des § 28 

BeTIertungsgcsetz 1955 zur k~Jondung, wonach der Einheitswert mit lmr 30 v.H. 

elos an sich maßgebenden Wertes festzustellen ist. Da dieser ormäßigto Ein­

heitswert auch für die Grundsteuer gilt, ergibt sich außer der durch die 

orvlähnte ErmäßigUllg der Steuormeßzahlen bedingten Sicherung gegen eine 

Erhöhung der Stouorbelastung eine besondere Begünstigung, die einer Zcr­

spli tt Grung historisch \7ertvollen Grundbesitzes entgegenwirkt. 

Eino "Doppelbesteuerung", richtiger eine doppelte Erfassung der be­

bauten Fläche bei, der Bewertung, ,ist im § 1 dor V"rordnung,BG1H.Nr.109/1956, 

nicht angeordnet. Dort ist lediglioh bostimmt, daß der Bodenwert so zu or­

mitteln ist, wie wenn das Grundstüok unbebaut wäre, d.h. 1;7ie wenn das Be­

bäude nioht vorhanden wäre. Diese Regelung entspricht ~iemit vollkommen der 

l1cstimmung des § 53 .A.bs.1 Bewertul1gsgosc'tz 1'955, wonaoh bei der Bewertung 

bebauter GrUndstücke der BodollYlert und der Gebäudowert getrennt Zu ermit­

tGln sinü.lm Zuge der gemäß §§ 2 und 3 der zitierten Verordnung vorzu­

nehmenden weiteren Wort,ermittlung ist nicht nur die bebaute Fläche, son­

dern auch die übrige Grundstücksfläche abzuwerten, so daß sich - vrurde dies 

die Bestimmung das § 53 L.bs.2 BeVlertungsg"sctz 1955 nicht vorsorglioh aus­

schließen - in vielen Fällen für do~ Grund und Boden einschließlioh Gebäu­

den Einheitswerte ergeben \7Ürden, die sogar geringer wären als 80 v.H. des 

Bodenwertos allein. 

Im Hinblick auf ,die obigen L.u;sführungen muß ichtÜlher feststellon, 

daß die fallwe'ise Auskunftserteilung von, Gemeinden über Grundetiicksprcise 

an die Finanzämter auf ,Grund einer gesetZlichen Verpfliohtung (§ 188 1 .. bs.1 

Abgabenordnung) erfolgt und daher dieser Vorgang weder ungesetzlioh noch 

verfassungswidrig ist~ 

Das Bundesministerium'fUr Finanzen wird in seiner Eigensohaft als 

oberste L.ufsiehtsbehörde wie bisher darüber wachen, daß bei der Fest-
, , 

stellung der Einheitswerte und insbesondere poi der Ermittlung der Bo-

denwerte von gemeinen Werten ,nach den Wertvorhältnissen vom 1~1.1956 
" ' 

ausgegangen wird und Spekula,tionswerte wie bisher unberüoksichtigt bleiben. 
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Die Bestimmung des § 1 der Verordnung über die Bewertung be­

bautqr GrundstÜcke, BGB1.Nr. 109/1956, entspricht der Vorschrift 

des 'erston ,Satzes des § 53 ~bs.1 Bewertungsgosetz 1955, wonach 

bei der :aewert~g bobauter Grundstücke der Bodenwert und der Ge­

bäudewort getrennt zu ermitteln sind, die Bestimmung dos § l' der 

Verordnung kann somit auch nicht als gesetzwi .. ;:lrig erachtet iJ1erdon." 

-.-,-.-.~.- .... 
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